
Kreis-Blatt für den ObcrwMus-KrllS.
Amtlicher Auzeizcr der Staats-, Gerichts- imd Cmmml-Behörden.

Zugleich Organ für die Dekannimachn ngen des Äreisausschussrs -es Odertan nuskreiles. ^
«r . 103 Bad Homburgv. d. H., Mittwoch, den 14. August 1918

- -

(Fortsetzung und Schluß aus Kreisbl . Nr . 102.)
Bekanntmachung

über das Inkrafttreten von Borschriften der Beiordnung
über Herbstgemüse und Herbstobst der Ernte 1918 vom

19. Juli 1918.
Die Verordnung über Herbstgemüse und Herbstobst vom

19. Juli 1918 (Reichsanzeiger 176 vom 29. Juli 1918) j
tritt bezüglich des Herbstobstes am 5. August 1918 in
Kraft

Berlin,  den 31. Juli 1918.
Reichsstelle für Gemüse »nd Obst.

Der Vorsitzende:
von T i l l y.

Altsführungsanweisung
zur Verordnung über Herbstgemüse und Herbstobst der

Ernte 1918.
Artikel I.

Zu 8 l . 1. Die Anordnung von Absatzbeschränkungen
für Kohlrüben (Steckrüben) , Wruken , Vodenkohlrabi , Erd¬
kohlraben , llnterkohlraben ) , Runkelrüben (Runkeln , Dick¬
rüben , Dickwurzeln, Angersen ), Stoppelrüben (weißte
Rüben ), Wasserrüben , (Herbstrüben ) , bleibt der Reichs¬
stelle Vorbehalten.

2. Den Absatzbeschränkungen ist auch dasjenige Ge¬
müse und Obst unterworfen , welches vor Inkrafttreten der
die Absatzbeschränkung aussprechenden Verordnung ver¬
äußert ist, aber erst nach dem Zeitpunkte des Inkrafttre¬
tens abgesetzt wird . Dies gilt insbesondere auch für Ge¬
müse und Obst, welches zur Erfüllung von Pachtverträgen
bestimmt ist.

Zu 8 2. Die näheren Vorschriften über die Vertei¬
lung der erfaßten Mengen werden von der Geschäftsab-
teilung der Reichsstelle erlassen.

Zu 8 3. 1. Bei Wagenladungen und Stückgutsendungen
findet zufolge einer von dem Deutschen Eisenbahnver-
kehrsverbande aufgestellten Dienstanweisung eine bahn¬
seitige lleberwachung des Versandes statt . Das Herbst¬
gemüse und Herbstobst wird bahnseitig als „Kontrollge-
müse" und „Kontrollobst " befördert . Bei diesem muß das
in Betracht kommende Begleitpapier (Frachtbrief ), Eisen¬
bahnpaketadresse) , das Stichwort „Kontrollgemüse " oder
„Kontrollobst " tragen . Der Inhalt der Sendung mutz gc- .
nau angegeben werden . Das Fehlen des Stichwortes auf >
dem Begleitpapier sowie das Fehlen des Eenehmigungs - > j
scheines bei Wagenladungen oder des Eenehmigungsver - -
merkes bei Stückgutsendungen hat zur Folge , daß die !
Sendungen bahnseitig zurückgewiesen werden . Fracht¬
briefe (Eisenbahnpaketadresten ) mit Aenderungen , insbe-
sondere bei den Gewichtsangaben werden von den Güter¬
abfertigungsstellen nicht angenommen.

2. Bei Wagenladungen ist lediglich der Genehmi¬
gungsschein nach 8 3 Ziffer 1 a  der Verordnung erforder¬
lich. Die Zweitschriften der Scheine werden bei den
Ei'senbahndienststellen gesammelt und aufbewahrt.

3. Bei Stückgutsendungen wird nur der Genehmi¬
gungsvermerk nach 8 3 Ziffer 1 b der Verordnung er¬
teilt . Die mit dem Genehmigungsvermerk versehenen

Frachtbriefe sind fortlaufend von den genehmigenden
Stellen zu numerieren . Der 8 7 der Verordnung , betref¬
fend Führung von Listen u. Ruchweisungen findet sinnge¬
mäße Anwendung.

4. Die Ausstellung der Genehmigungsurkunde ist for¬
mell den Kommunalverbänden auf Grund der Bestim¬
mung der Eifenbahndienstanweisung für die eisenbahn¬
seitige lleberwachung öffentlich bewirtschafteter Erzeug¬
nisse übertragen worden . Materiell steht jedoch das Ee-
nehmigungsrecht den Landes -, Provinzial - und Bezirks¬
stellen zu. Diese haben unter Anwendung der Vorschrift
des 8 3 Ziffer 1, letzter Satz , sowie des 8 7 die geeigneten
Maßnahmen zu treffen , um das Verfahren der Kommu¬
nalverbände bei Ausstellung der Eenehmigungsurkunden
wirksam zu überwachen.

5. Durch Ueberwachungsbeamte , die von den Landes -,
Provinzial - und Bezirksstellen bestellt werden und in der
Lage sein müssen, sich als solche auszuweisen , findet in
Uebereinstimmung mit den Eisenbahnverwaltungen eine
lleberwachung der Bahnsendungen auf ihren Inhalt statt.

6. Falls sich ein Verstoß gegen die angeordneten Vor¬
schriften ergibt , hat der lleberwachungsbeamte nötigen¬
falls die Beschlagnahme zu veranlaßen . Des weiteren ist
alsdann nach der von den Eisenbahnverwaltungen getrof¬
fenen Dienstanweisung zu verfahren.

7. Ziffer 3 Abs. 2 findet vorzugsweise in den Fällen
Anwendung , in denen einzelne Eemeindebezirke baulich
fest untereinander Zusammenhängen.

Zu 8 6. 1. Den Landes -, Provinzial - und Bezirks¬
stellen bleibt es überlasten gegebenenfalls Anträge auf
niedrigere Festsetzung der zu Ziffer 1 vorgesehenen Ge¬
bühren an die Reichsstelle zu richten.

2. Die Gebühren im Falle des 8 6 Ziffer 2 stellen
gleichzeitig das Entgelt für die lleberwachung des An¬
baues , der Aberntung , Verladung und Beförderung der
Waren dar.

3. Im Falle des 8 5 Ziffer 2 kann Hinterlegung einer
Sicherheit in Höhe der voraussichtlich zu zahlenden Ge¬
bühren gefordert werden . Bei Rücksendungen sind die
tatsächlich abgesetzten Warenmengen auf Verlangen der ge¬
nehmigenden Stelle nachzuweisen.

Artikel II.
Diese Ausführungsanweisung tritt zugleich mit den

Bestimmungen der Verordnung über Herbstgemüse und
Herbstobst der Ernte 1918 in Kraft.

Berlin,  19 . 7. 1918.
Rcrchsstelle für Gemüse und Obst.

Der Vorsitzende:
von T i l l y.

Verordnung
über den Absatz von Herbstgemüse - und Herbstobst-

Ernte 1918.

Auf Grund der Verordnung über Gemüse, Obst und
Südfrüchre vom 3. April 1917, Reichsgesetzblatt S . 307,

! sow' c aus Grund der Verordnung der Reichsstelle für Ge¬
müse und Ob 't über Herbstgemüse und Herbstobst vom 19.

! Juli 1918 wird hiermit für den Regierungsbezirk Wies



tPaben fxz & igcntte , unter 21 u ftpe &u ng / friitycrev entgegen*
TteQenbez SBeftimmungen,  crngesrtmet.

§ 1.
Der Verkauf der von der Reichsstelle als Herbst-Kon-

trollgemüse und Herbftkontrollobft bezeichneten Erzeug-
niffe (siche § 1 der Verordnung der R . E . O.) nämlich:

&)  Weißkohl , Rotkohl , Wirsingkohl , Grünkohl , Möhren
aller Art und Zwiebeln,

b) Aepfel, Birnen und Zwetschen (Hauspflaumen , Haus-
zwetschen, Muspflaumen , Bauernp -flaumen , Thürin¬
ger Pflaumen , Brennzwetschen)

ist im Regierungsbezirk Wiesbaden nur an die Bezirks¬
stelle für Gemüse und Obst, Eeschäftsabteilung , Frank¬
furt a . M ., Gallus -Anlage 2, gestattet , sowie an die von
der Bezirksstelle beauftragten Kommissionäre , Sammel¬
stellenleiter und Händler , die in jedem Kommunalver¬
band bekannt gegeben werden . Sie sind mit einer beson¬
deren Ausweiskarte der Bezirksstelle versehen.

8 2.
Die Eenehmigungspflicht wird außer auf die von der

Reichsstelle bestimmten Beförderungsarten auch auf Trag-
laft ausgedehnt.

8 3.
Die Ausstellung der Versandgenehmigung ist durch die

mit dem Aufkauf beauftragten Händler und Kommissio¬
näre herheizusühren , die darüber mit einer besonderen
Dienstanweisung versehen werden.

8 4.
Lieferungsverträge über Gemüse müssen unter allen

Umständen ausgefiihrt werden . Wegen Erteilung der
Vorsandgenehmigung für dieses Vertragsgemüse hat sich
der Verkäufer rechtzeitig an die Bezirksstelle für Gemüse
und Obst, Geschäftsabteilung Frankfurt a . M ., Gallus-
Anlage L, zu wenden.

§ 5’
Für den Absatz innerhalb desselben Gemeindebezirks

bedarf es einer Absatzgenehmigung durch die Bezirksstelle

nicQt. -Der ALtfcrtz inncrfjalf ) des gleichen G ^ rneindeb ^ zrrks
wird vielmehr von dem zuständigen Kommunalverüand
geregelt.

Für den Verkehr zu benachbarten , öffentlichen Märk¬
ten und Kleinhandelsniederlassungen , wozu nach 8 5 Ab¬
satz 2 der Reichsverordnung die Absatzgenehmigung für
längere Zeit erteilt werden kann , stellt die Bezirksstelle
besondere Genehmigungsscheine aus . Anträge sind an die
Bezirksstelle für Gemüse und Obst. Geschäftsabteilung,
Frankfurt a. M ., Gallus -Anlage 2, einzureichen.

9 8
Die Verordnung tritt bezüglich des Absatzes von Zwie¬

beln drei Tage nach ihrer Verkündung , im übrigen zu den
noch von der Reichsstelle zu bezeichnenden Zeitpunkten in
Kraft.

8 7-
Wer den vorstehenden Vorschriften zuwiderhandelt wird

gemäß K 16 der Verordnung über Gemüse. Obst und Süd¬
früchte vom 3. April 1917 (» eichsgesetzblatt 6 . 307) mit
Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geldstrafe bis zu
10 000 Mk. oder mit einer dieser Strafen bestraft . Reben
dieser Strafe kann auf Einziehung der Vorräte erkannt
werden , auf die sich die strafbare Handlung bezieht ohne
Unterschied, ob sie dem Täter gehören oder nicht.

Frankfurt a . M . den 31. Juli 1918.

Bezirksstelle füy Gemüse und Obst für den Regierungs¬
bezirk Wiesbaden.
Der Vorsitzende:

D r o e g e, Geheimer Regierungsrat.

Bad Homburg v. d. H., den 3. Aug . 1918.
Nachstehend folgt die Lifte derjenigen Händler und

Kommissionäre , welche im Obertaunuskreise neben der
Eeschäftsabteilung der Bezirksstelle für Gemüse und Obst
allein zum Ankauf von Gemüse und Obst berechtigt find:

Obrrtsunuskreis »sc« Homburgv d B.
Kommiffionfir: Tammelstellenleiter un

Wohnort:
d Unterkommissionäre:

Name:

A. Herget, Bad Homburg v. d. H. Oberstedten i. l. Hch. Chr . Kleemann
Seulberg Joh . Kars Harht
Ehlhalten Peter Ernst, Bürgermeister
Schloßborn Franz Becht

. Eppenhain Albert Gottschalk, Bürgermeister
Mammolshain Jos . Heckenmitüex, Bürgermeister

Schneidhatn Joh . Weck I.
Hornau Fritz Bender
Kelkheim Heinrich Scheurich
Fischbach Johann Wistekind, Bürgermeister

Bad Homburg v. d. H. Ferdinand Lipp
Kelkheim Jos . Lyhl

Neuenhain Phil . Putzer
Bad Homburg v. d. H. Jakob May

Köppern Heinrich M Winter
Obrrursel I. T. Her« , Meyer

Glashütten Ich . Ernst , Bürgermeister
BezirkSrevisor de» KreiseS: Bad Homburg v. d. H. A. Herget, Kaufmann

Diese Händler und Kommissionäre find mit einer be¬
sonderen « uswäiskarte der Bezirksstelle auggeftattet.

M * den Bevfgnd vpn Obst und Gemüse find Beforde-
rungsscheine vorgeschriebe», tzhe von dem Bürgermeister



t>es » e^ antooxte® ausjujtettcn find , nachdem « )m eine Ver-
sandgenehmigung der Bezirksstelle für Gemüse und Obst
Geschäftsabteilung , vorgezeigt ist. Der Versandgenehmi-
gung gleichgestellt sind schriftliche oder telegraphische Ver¬
sandverfügungen der Bezirksstelle. Die Beförderungser-
laubnis ist in folgender Weise auszustellen.

ä) Bei Versendung mit der B«rhn im Wagenladuugs-
verkehr nach einem vorgedruckten Formular.

b) Bei Versendung mit der Bahn im Stückgutvertehr
durch Erteilung des Genehmigungsvermerkes , wie er von
der Reichsstelle angeordnet ist.

c)  In Men übrigen Fällen auf einem besonderen Be¬
förderungsschein.

Eine Anzahl der nach ä) und c) erforderlichen Formu¬
lare werden den Gemeinden zugehen und können im Be¬
darfsfälle hier angefordert werden.

Gemäß § 7 der Verordnung der Reichsftelle für Ge¬
müse und Obst vom 19. Juli 1918 ist von den Gemeinde¬
behörden eine Liste über die erteilten Genehmigungen zu
führen nach dem gleichen Muster , wie es im Kreisblatt
Nr . 84 bezgl. des Frühgemüses vorgeschrieben war . Sie
ist alle 14 Tage dem Kommunalverband einzusenden. Ich
ersuche die Gemeindebehörden , vorstehende Bekanntmach-

uny M oexoftenUiäten uriö tyen non <Semü.\ e nrio
Obst nach Kräften zu unterstützen.

Bad Homburg  o . d. H.. den 3. August 1918.'
Der Königliche Landrat.

von Marx.

Zn neuerer Zeit sind in dem aus dem Felde in die
Heimat gelangten Altmetall nicht selten scharf geladene
Zünder und andere mit Sprengstoff gefüllte Munitions¬
teile gefunden worden , die auch zu Unglücksfällen Veran¬
lassung gegeben haben . Ich mache daher darauf aufmerk¬
sam, daß von derartigen Funden dem zuständigen Garni¬
sonkommando Mitteilung zu machen ist, welches dafür
Sorge tragen wird , daß sie in geeigneter Weise unschäd¬
lich gemacht werden.

Bad Homburg v. d. H., den 10. August 1918.

Der Königliche Landrat.
von Marx.

Kurhaustheater Bad Homburg.
Samstag , den 17. Anglist, abends 7 Uhr

Znm Besten der Kolonial - Kriegerspende

Operetten Fest - Vorstellung
Die Fledermaus

Operette in 3 Akten von Johann Strauss. Text von Meilhac und Halevy,
. bearbeitet von Haffner und Genee.

Musikalische Leitung : Kapellmeister Franz Neu mann  vom Opernhaus in
Frankfurt a. M. Leiter der Aufführung: Hermann Schramm,

Personen:
. Hermann Schramm

vom Opernhaus, Frankfurt a . M.
Gabriel von Eisenstein

Rosalinde, seine Frau

Frank, Gefängnisdirektor

Prinz Orlofsky

Alfred, sein Gesangslehrer

Dr. Falke, Notar

t )r. Blind, Advokat
Adele, Stubenmädchen iRosalindens

Murray, Amerikaner
Jvan, Kammerdiener des Prinzen
Frosch, GtrichtsdJener

Ein Amtsidiener
Jda )
Bfcrtha j Gäste des Prinzen Orlofsky
Mi?zi J

Mara Friedfeldt
vom Kgl. Hoftheater, Wiesbaden

Richard von Schenk
vom Opernhaus, Frankfurt a. M.

Anni Kissling
vom Opernhaus, Frankfurt a. M.

Max Haas
vom Kgl. Hoftheater, Wiesbaden

August Kleffner
vom Stadtheater, Mainz

Kurt Vogel
. Alina Saccur

vom Stadttheater, Strassburg
. Gustav Rögner

Adolf Wutschel
Jaques Braun

vom Stadttheater, Cötln
- Hans Zorn

Lilly Schrqth
Martha Leonie

Klara KöningerHerren und Damen. Bediente.
Die Handlung spielt in einem Badeorte jin derN *he einer grossen Stadt.

Nach dem 1. und Akt 2. Akt finden grössere Pausen statt.

Preise der Plätze*
Proscemumsloge ly .- Mk. I. Rangloge 8.- Mk. Parkettloge 7.- Mk.

Sperrsitz 7.— Mk. II. Rangige 5.— Mk. Stehplatz 4 .— Mk.
111. Rang resrev. 2.60 Mk. Gallerie 1.— Mk.

fflilitir ermägigunfl- UorD«rlwif«uf lern Kyrböro.
KaHenöffnuna6'/, Uhr. Nutung pünktlich7 Uhr. 6nöe 10 Uhr.

Bühnerfulfer
einaetroffen.
5uffermitf eloerf eilungs Rede
Julius Strauss,

Fernsprecher 536.

Schönes Landgut gesucht
il litt Itf Still , i— « « . pi.

Fabrik. Fliesen , Grünstabt (Rhpf)

Kirchliche Anzeige « .
«gottesdienst - Ordnnng

der Marienkirche.
Am Feste Mariä Himmelfahrt.

PatrouSfrfi der Pfarrkirche,
ß Uhr Getegenheit zur hl. Beichte.

67 „ 8 u. UV , Uhr hl. Messen, die um
8 Utzp mit kurzer Predigt.

'**/« Uhr feierliches Lrvitengmt mit Predigt und
Segen , »er deM- echamtlst dft Kränterweihe.

8 Wtz feierliche BedPer.
8 Uhr Muttergotteßendacht, nach derselbe»

ist im Darmstähter Hof eine Protrstversamm.
lung des Gefellenvrrein» und der Hand¬

werker wegen der beabsichtigten Verwendung
d-S Kölner KolpingSdenkmal» zu Krieg*»

zwecken.
Nächsten Sonntag ist das Krichweihfest der

Pfarrkirche.



Brennfioffoerforgung.
Es wird dringend ersucht, alle Brennstoffe, insbesondere Kohlen,

Coks und Brikett nicht schon im Äommerhalbjahr zu verbrauchen,
sondern für den Winter aufzusparen.

Die während des Sommers gelieferten Mengen werden auf bte
Kshlenkarte voll und ganz in Anrechnung gebracht und können Zulagen
auf keinen Fall bewilligt werden.

Als Ersatz für Kohlen, Coks und Briketts wird Brenntorf und
Holz empfohlen, rechtzeitige Eindeckung mit diesen Heizmitteln ist ratsam.

Der Magistrat.
(Ortskohlenstelle.)

Militärkonzert
der Kapelle des hiesigen Ers . Batls . Res . Inf, Rgts . Nr . 81

am Freitag nachm , den 16. 8. 18
auf dem Tannenwald -Exerzierplatz (5 Min. vom Goth. Haus), ver¬

bunden mit
wstlkSmpken. Sport unS nahhampfiibungen

unter Teilnahme sämtlicher Offiziere, Unteroffiziere u. Mannschaften
des Ersatz -Bataillons.

Karten für Erwachsene 0,75 Mk., für Kinder 0,40 Mk. werden am
Platze ausgegeben und sind im Vorverkauf auf dem Bataillons -Büro

zu haben.
Der Reinertrag ist für die Ausschmückung der Kriegergräber bestimmt.

Beginn : S Uhr. — Ende 6 30  Uhr.

Buchenbrennhol ? !
1- 2 m. lang Per Zentner Mk. 3.70

zerkleinert per Zentner Mk. 4.20
in Waggonladungen frei Station Bad Homburg liefert

{Handlung Otto
Reue Hlauerftrafje 16

«eranwortlicher Schriftleiter August H: -,S. Äad Hamburg ». d, H ^ Hruck i

Geflügel.
Frischgeschlachtete Suppenhühner und Hahnen,

stets lebende Forellen empfiehlt
Pfaffenbach.

Telefon 290.

Gutes wohlschmeckendes Mittagessen
ohne Rett, ohne Fleifchnber mit kräf

tigem ^ leischgeschmack und für
weniges Geld -5 >

erhält man durch Verwendung von Fleischextrakt-Ersatz „Ohsena " . „Ohstlia " ist von
der Ersatzmittelstelle Schleswig-Holstein unt. Nr . 6t om 22 . Juni 1918 zum Handel im
ganzen deutschen Reich genehmigt. Man nehme alle Sorten Suppenkräuter , grüner Ge¬
müse und grüner Gartengewächse(se nachdem, wie die Jahreszeit es bietet), .namentlich
Salat , Kohlrabi, rote und gelbe Wurzel, alle Sorten grüner Erbsen (mit Schale), Bohnen,
alle Sorten Kohl, Rüben und Rübenblätter , besonders Cichorien- und Zuckerrübenblätter,
sowie alle «-scharen Wildgemüse. Dieselben werden mit einer Hackmaschine oder mit dem
Hackmesser so sein wie möglich zerkleinert und dann eine groste, sauber gewaschene, unge¬
schälte, roht Kartoffel ä Person , ebenfalls sein gerieben, zugesetzt und alsdann mit Salz
und Wasser zu Feuer gebracht in einem zugedeckten Gefäß.

Wenn die Suppe gar und seimig ist, ist wird ä,  Person ca. 20 25 Gramm
Ohsrna " zugesetzt und hat die Suppe dann einen kräftigen Fleischgeschmack. Soü sie nicht

als Borspeise, sondern als Mittagessen dienen, wird die Suppe etwas dicker eingekocht durch
mehr Zusatz von Kartoffeln, sein gehacktem grünen Gemüse und mehr „Ohsena-Extrakl"
und mehr Salz nach Geschmack. Auf diese Weise empfindet man beim Mittagessen in den
fleischlosen Wochen nicht das Fehlen von Fleisch, sondern alle Suppen erhalten durch
„Ohsena" einen kräftigen Flrischgeschmack. - „Ohsena" ist in den meisten Geschäften der
Lebensmittelbranche käuflich zu folgenden Preisen : .

r/, Pfd . netto Mk. 5.25 V, Psd- netto Mk. 2.90 */4 Psd . netto Mk. 1.60.
fflohr&Co., 0. m. b. 1t, Altona-Elbe.

lohmmg
1 Zimmer, große Mansarde, große
Küche mit Zubehör an ruhige Leute
zu vermieten.

Näheres vormittags Lonisen-
Straße 85 I

Nicht zu großes

zu kaufen gesucht.
Angebote unter T - an die Ge¬

schäftsstelle der „Kreis-Zeitung".
d Verlag der HofbuchdruckereiE. I . Schick Sohn, Inhaber « . Kreudeumann.
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